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A. Mit Entscheid des Bezirksgerichtspräsidenten Arlesheim vom 29. Januar 2014 wurde das 

Gesuch um Erteilung der definitiven Rechtsöffnung im Rahmen der Betreibung Nr. 212xxxxx 

des Gläubigers A.____ gegen die B.____ über einen Betrag von CHF 5‘000.00 abgewiesen. 

Der Gerichtspräsident Arlesheim hielt im Ergebnis fest, dass weder die Voraussetzungen für 

eine definitive noch eine provisorische Rechtsöffnung erfüllt seien. 

B. Mit Eingabe vom 9. Februar 2014 erhob A.____ gegen den Entscheid des Gerichtspräsi-

denten Arlesheim Beschwerde an das Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 

und verlangte sinngemäss, dass die definitive Rechtsöffnung zu gewähren sei. Begründend 

führte er zusammenfassend an, die Vorinstanz habe die definitive Rechtsöffnung aufgrund der 

Anwendung falscher Gesetzesartikel nicht gewährt. Zudem richte sich die Betreibung nicht wie 

die Vorinstanz ausgeführt hatte gegen eine Drittperson, sondern gegen die B.____. Diese habe 

die Rückübertragung der Milchkontingente versäumt und sei vertragsbrüchig geworden. Des 

Weiteren sei entgegen den Ausführungen der Vorinstanz die Berechnung der Schadenersatz-

forderungen einfach durchzuführen. 

C. In ihrer Beschwerdeantwort vom 11. März 2014 begehrte die B.____, die Beschwerde sei 

abzuweisen und die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Als Begründung führ-

te die B.____ aus, dass ihr für den von A.____ ins Recht gelegte Vertrag keinerlei Parteistellung 

zukäme, sie nicht Schuldnerin sei und der Vertrag auch keine Schuldanerkennung ihrerseits 

darstelle. Die B.____ habe lediglich das Milchkontingent respektive die Basismenge im Namen 

von C.____ weitergeführt. Ausschlaggebend für die Auseinandersetzung sei die mangelnde 

Kündigung von A.____ als Vermieter gewesen. Betreffend die Berechnung respektive den For-

derungsbetrag von CHF 5‘000.00 fügte die B.____ an, dass der verlangte Verkaufswert für die 

angegebene Milchmenge als zu hoch einzustufen sei. Des Weiteren produziere A.____ gar kei-

ne Milch mehr, womit ein Verkauf gar nicht mehr möglich wäre. 

D. Mit Verfügung des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, vom 12. März 

2014 wurde der Schriftenwechsel geschlossen und die Akten dem Präsidium zur Entscheidfin-

dung überreicht. 

Erwägungen 

1. Nicht berufungsfähige erstinstanzliche Entscheide sind gemäss Art. 319 lit. a ZPO mit 

Beschwerde anfechtbar. Rechtsöffnungsentscheide sind nicht berufungsfähig (Art. 309 lit. b 

Ziff. 3 ZPO), weshalb gegen den vorliegend angefochtenen Entscheid lediglich das Rechtsmittel 

der Beschwerde gegeben ist. Gemäss Art. 321 Abs. 2 ZPO ist die Beschwerde gegen Ent-

scheide, die im summarischen Verfahren ergangen sind – was auf Rechtsöffnungsentscheide 

zutrifft (Art. 251 lit. a ZPO) – innert 10 Tagen seit Zustellung bei der Rechtsmittelinstanz schrift-

lich und begründet einzureichen. Das Urteil des Bezirksgerichtspräsidenten Arlesheim vom 

29. Januar 2014 wurde dem Beschwerdeführer am 3. Februar 2014 zugestellt, womit die vorlie-

gende Beschwerde mit Eingabe vom 11. Februar 2013 fristgerecht erhoben wurde. Die sachli-

che Zuständigkeit des Präsidenten des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht, 

ergibt sich aus § 5 Abs. 1 lit. b EG ZPO. Gemäss Art. 320 ZPO können mit der Beschwerde die 

http://www.bl.ch/kantonsgericht


 
 
Seite 3  http://www.bl.ch/kantonsgericht 

unrichtige Rechtsanwendung (lit. a) oder die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachver-

halts (lit. b) geltend gemacht werden. Dabei muss die Beschwerde begründet werden (Art. 321 

Abs. 1 ZPO). Da die Beschwerde begründet ist und überdies alle weiteren Formalien erfüllt 

sind, ist auf diese einzutreten. 

2.1 Hat im Rahmen eines Betreibungsverfahens die betriebene Person gegen den Zah-

lungsbefehl Rechtsvorschlag erhoben, so kann der Gläubiger gemäss Art. 80 Abs. 1 SchKG 

beim Richter die Aufhebung des Rechtsvorschlags durch definitive Rechtsöffnung verlangen, 

wenn die Forderung auf einem vollstreckbaren gerichtlichen Urteil beruht. Die definitive Rechts-

öffnung ist zu erteilen, sofern der Betriebene keine der in Art. 81 SchKG umschriebenen Ein-

wendungen, namentlich Tilgung, Stundung oder Verjährung erheben kann. Im Verfahren der 

definitiven Rechtsöffnung wird somit nur überprüft, ob ein vollstreckbarer Titel vorliegt (DANIEL 

STAEHELIN, Basler Kommentar SchKG I, 2. Aufl. 2010, Art. 80 N 1). Die definitive Rechtsöffnung 

wird abgewiesen, wenn der Schuldner durch Urkunden beweist, dass seine Schuld nach dem 

Erlass des Urteils getilgt oder gestundet wurde, oder er die Verjährung anruft (vgl. Art. 81 

Abs. 1 SchKG). Die Tilgung und Stundung müssen bewiesen werden, eine Glaubhaftmachung 

ist nicht ausreichend. 

2.2 Der Beschwerdeführer begehrt in seiner Beschwerde vom 9. Februar 2014, dass ihm die 

definitive Rechtsöffnung für seine Forderung von CHF 5‘000.00 gegen die Beschwerdegegnerin 

zu gewähren sei. Ins Recht legt er einen Vertrag über die endgültige Übertragung von Milchkon-

tingentsmengen („Miete I“). Der vorgelegte Vertrag stellt zweifelsohne keine gerichtliche Urkun-

de dar, womit kein definitiver Rechtsöffnungstitel vorliegt. Einem Gesuch um definitive Rechts-

öffnung kann somit im Ergebnis nicht entsprochen werden. Aufgrund dieser Feststellung kann 

auf die Ausführung betreffend mögliche Einwendungen verzichtet werden. Wie die Vorinstanz 

ausführt, ist vielmehr zu prüfen, ob der vorgelegte Vertrag womöglich einen provisorischen 

Rechtsöffnungstitel darstellt. 

3.1 Hat im Rahmen eines Betreibungsverfahrens die betriebene Person gegen den Zah-

lungsbefehl Rechtsvorschlag erhoben, so kann der Gläubiger beim Richter die Aufhebung des 

Rechtsvorschlags durch provisorische Rechtsöffnung verlangen, wenn die Forderung auf einer 

durch öffentliche Urkunde festgestellten oder durch Unterschrift bekräftigten Schuldanerken-

nung beruht (Art. 82 Abs. 1 SchKG). Eine Schuldanerkennung ist eine Willenserklärung des 

Schuldners, worin er unterschriftlich anerkennt, eine bestimmte Geldsumme bei deren Fälligkeit 

zu bezahlen (vgl. DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar SchKG I, 2. Aufl. 2010, Art. 82 N 21). 

Liegt eine taugliche Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 Abs. 1 SchKG vor, so vermag der 

Schuldner der drohenden Rechtsöffnung nur dann zu entgehen, wenn er sofort Einwendungen 

glaubhaft macht, welche die Schuldanerkennung entkräften (Art. 82 Abs. 2 SchKG). Anders als 

im Zivilprozess muss somit der Schuldner die rechtserzeugenden Tatsachen glaubhaft widerle-

gen und nicht der Gläubiger deren Vorhandensein beweisen (STAEHELIN, a.a.O., N 83). Der 

Begriff des Glaubhaftmachens entspricht demjenigen des Zivilprozessrechts. Demnach bedeu-

tet glaubhaft machen weniger als beweisen, aber mehr als behaupten. Der Richter muss über-

wiegend geneigt sein, an die Wahrheit der vom Betriebenen geltend gemachten Umstände zu 

glauben. Vom Schuldner ist mithin nur die Wahrscheinlichkeit zu beweisen (STAEHELIN, a.a.O., 

N 87). Je eindeutiger und unbedingter das Schuldbekenntnis indes ist, desto höhere Anforde-
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rungen sind an das Glaubhaftmachen der Einwendungen zu stellen (STAEHELIN, a.a.O., N 88). 

Als Einwendung kann der Schuldner auch glaubhaft machen, dass die anerkannte Forderung 

effektiv nicht besteht. Der Schuldner kann somit alle Einreden aus dem Grundverhältnis erhe-

ben (STAEHELIN, a.a.O., N 90). 

3.2 Der Vertrag über die nicht endgültige Übertragung von Milchkontingentsmengen („Miete 

I“) wurde zwischen dem Beschwerdeführer und C.____ als natürlichen Drittpartei geschlossen, 

er ist ausserdem nicht öffentlich beurkundet. Er stellt somit keine öffentliche Urkunde im Sinne 

von Art. 82 Abs. 1 SchKG dar. Offen bleibt somit einzig, ob es sich beim Vertrag um eine Wil-

lenserklärung des Schuldners handelt, in welcher er durch Unterschrift anerkennt, eine be-

stimmte Geldsumme bei deren Fälligkeit zu bezahlen. Aus der angehobenen Betreibung 

Nr. 212xxxxx und dem daraus folgenden Rechtsöffnungsverfahren ist ersichtlich, dass der Be-

schwerdeführer eine Schuldanerkennung der Beschwerdegegnerin aus dem Vertrag abzuleiten 

versucht. Hingegen ist als Vertragspartei eine natürliche Drittperson (C.____) aufgeführt, der 

keinerlei direkte Beziehung zu oder Zeichnungsbefugnis für die Beschwerdegegnerin zugeord-

net werden kann. Die Beschwerdegegnerin wird nur als Administrationsstelle der Milchkontin-

gentierung im Vertrag aufgeführt. Daraus können weder Vertragsverpflichtungen der Be-

schwerdegegnerin, noch eine Schuldanerkennung in deren Namen abgeleitet werden. Des Wei-

teren ist der Vorinstanz beizupflichten, dass selbst wenn von einer Schuldanerkennung ausge-

gangen werden könne, aus der Schuldanerkennung gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-

chung eine bestimmte oder leicht bestimmbare Geldsumme ersichtlich sein muss (BGE 132 III 

480, E. 4.1). Die geltend gemachte Geldforderung in der Höhe von CHF 5‘000.00 kann weder 

aus dem Vertrag, noch aus den Berechnungsmethoden der Beschwerdeschrift bestimmt oder in 

nachvollziehbarer Weise bestimmbar gemacht werden. Die Beschwerde ist somit im Ergebnis 

abzuweisen. 

3.3 Der Beschwerdeführer monierte in seiner Beschwerde, dass die Vorinstanz sein Gesuch 

entgegen seinem Begehren nicht nach Art. 79 SchKG behandelte. Diesbezüglich ist festzuhal-

ten, dass es dem Beschwerdeführer offen stand, eine Forderungsklage gemäss Art. 79 SchKG 

bei der zuständigen Schlichtungsstelle (Friedensrichter) einzureichen oder die Rechtsöffnung 

gemäss Art. 80 SchKG respektive Art. 82 SchKG am Bezirksgericht Arlesheim zu beantragen. 

In seinem Gesuch vom 2. Januar 2014 an das Bezirksgericht Arlesheim stellte er kein Forde-

rungsbegehren über den Betrag von CHF 5‘000.00, sondern verlangte nur die definitive Aufhe-

bung des Rechtsvorschlages und bezog sich somit nur auf die vorangegangene Betreibung. In 

dem der Beschwerdeführer sich direkt an das Bezirksgericht Arlesheim wandte und überdies 

kein Forderungsbegehren stellte, kann der Vorinstanz kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie 

die Eingabe vom 2. Januar 2014 als Rechtsöffnung verstand und behandelte. Auf eine Klage 

gemäss Art. 79 SchKG hätte sie mangels sachlicher Zuständigkeit gar nicht eintreten dürfen. 

Will der Beschwerdeführer seine Forderung noch mit einer Klage nach Art. 79 SchKG geltend 

machen, so obliegt es ihm, zuerst die zuständige Schlichtungsbehörde anzurufen, bevor er eine 

Klage am Gericht hängig machen kann. Gemäss den gemachten Ausführungen respektive in 

Ermangelung eines tauglichen Rechtsöffnungstitels, ist dies im Ergebnis die einzige Möglichkeit 

seinen behaupteten Anspruch durchzusetzen. Jedoch sind bereits an dieser Stelle Zweifel an-

http://www.bl.ch/kantonsgericht


 
 
Seite 5  http://www.bl.ch/kantonsgericht 

zumerken, ob dem Beschwerdeführer mit den vorliegenden Beweisstücken die Geltendma-

chung der behaupteten Forderung zu gelingen vermag. 

4. Abschliessend ist über die Verteilung der Prozesskosten für das Rechtsmittelverfahren 

zu befinden. In Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO sind dem unterliegenden Beschwerdefüh-

rer die Gerichtskosten aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren ist dabei 

in Anwendung von Art. 61 i.V.m. Art. 48 der Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über 

Schuldbetreibung und Konkurs entsprechend dem einverlangten Kostenvorschuss auf 

CHF 300.00 festzusetzen. Jede Partei hat für ihre eigenen Parteikosten aufzukommen.  

 

Demnach wird erkannt: 

://: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 2. Die Gerichtsgebühr von CHF 300.00 wird dem Beschwerdeführer aufer-

legt. 

 3. Jede Partei hat für ihre eigenen Parteikosten aufzukommen. 

Präsident 

 

 

 

Thomas Bauer 

Gerichtsschreiber i.V. 

 

 

 

Yves Suter 
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